
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/5/26 4Ob52/92,
4Ob40/95, 4Ob2098/96z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1992

Norm

MSchG §3

Rechtssatz

Markeninhaber kann jede natürliche oder juristische Person, nicht jedoch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts sein;

wohl aber können die Gesellschafter als Einzelpersonen Markeninhaber sein, wenn die - zusammen mit den anderen -

einen Geschäftsbetrieb haben.

Entscheidungstexte

4 Ob 52/92

Entscheidungstext OGH 26.05.1992 4 Ob 52/92

Veröff: WBl 1992,339 = ÖBl 1992,102

4 Ob 40/95

Entscheidungstext OGH 13.06.1995 4 Ob 40/95

4 Ob 2098/96z

Entscheidungstext OGH 14.05.1996 4 Ob 2098/96z

Beisatz: Markeninhaber kann - unter der Voraussetzung des Bestehens eines Unternehmens - jede natürliche

oder juristische Person sein. (T1)
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